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Einleitung

Einführung und Problemaufriss

Angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen der Energiewende und
des Klimaschutzes nimmt die Bedeutung der Energieeffizienz immer mehr
zu. Hierbei hat sich die Steigerung der Energieeffizienz als ein ideales Mit-
tel hervorgetan, um zugleich Energieverbrauch und -kosten zu senken,
Treibhausgase zu verringern und die Abhängigkeit von Importen fossiler
Brennstoffe zu reduzieren. Die Steuerung der Energieeffizienz bildet mitt-
lerweile eine zentrale Säule der internationalen und nationalen Energie-
und Klimapolitik.1Die Energieeffizienz-Offensive, die insbesondere nach
der Reaktorkatastrophe von Fukushima in Gang gekommen ist, ist keine
bloße Aufforderung zur Energieeinsparung, wie es etwa in den siebziger
Jahren als Reaktion auf die Ölkrisen der Fall war. Vielmehr wird mit der
Steigerung der Energieeffizienz eine darüber hinaus gehende nachhaltige
Lösung für die gegenwärtigen energiepolitischen Probleme angestrebt.2

Einen hohen Stellenwert erfährt die Energieeffizienz vor allem aufgrund
der Verknappung der fossilen Energieträger und dem ständig zunehmen-
den weltweiten Energieverbrauch und die damit einhergehende global
steigende Nachfrage nach Energie. Dies bedeutet für die Europäische Uni-
on und Staaten wie Deutschland, die mangels ausreichender eigener Ener-
giequellen mehr als die Hälfte ihres Energiebedarfs durch Importe abde-
cken, eine verstärkte Abhängigkeit von Energieimporten und die Gefahr
der Instabilität der Wirtschaft aufgrund starker Schwankungen der Ener-
giepreise.3 Dieser Umstand hat mittelbare Auswirkungen auf die Versor-
gungssicherheit dieser Länder. Vor diesem Hintergrund kann der Einsatz
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1 Pielow, ZUR 2010, 115, 116 f.; BBSR-Online-Publikation 13/2016, S. 18.
2 Wüstemann, Die Vorgaben der Europäischen Union im Bereich der Energieeffizi-

enz, S. 21, 28 f.; Pielow, ZUR 2010, 115, 118; Klimaschutz und Energieeffizienz,
BMU (2017), S. 12.

3 Klimaschutz und Energieeffizienz, BMU (2017), S. 16; Statistisches Bundesamt und
Eurostat Datenbank, Stand 16. April 2020: Abhängigkeit von Energieimporten in
der Europäischen Union betrug 2018 circa 56 Prozent und in Deutschland circa 64
Prozent, abrufbar unter: https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Basistabelle/U
mwelt-Energie.html;jsessionid=DDE33CC925D3C5692E48647E5F8F853B.internet
732, zuletzt abgerufen am 6. Mai 2020.
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von Energieeffizienzmaßnahmen einen erheblichen Anteil zur Reduzie-
rung der Energieimportabhängigkeit beisteuern und einen Beitrag zur Ver-
sorgungssicherheit leisten.4

Ferner ist Energieeffizienz für die Energiewende, also für den Umstieg
der Energieversorgung von fossiler Energie und Kernbrennstoffen (Braun-
kohle, Erdöl, Erdgas, Uran und Steinkohle) auf Erneuerbare Energien un-
abdingbar. Das Ziel der deutschen Energiewende besteht nämlich darin,
die Treibhausgasemissionen in Deutschland zu verringern und bis zum
Jahr 2050 fast ausschließlich Erneuerbare Energien zu nutzen. Im Gebäu-
desektor möchte die Bundesregierung bis 2050 einen nahezu klimaneutra-
len Gebäudebestand erreichen. Dazu muss der Primärenergiebedarf in
einem erheblichen Umfang von circa 80 Prozent gegenüber dem Jahr 2008
gesenkt werden. Hierfür ist neben einem höheren Anteil an Erneuerbaren
Energien am Wärmeverbrauch eine deutliche Reduzierung des Energiebe-
darfs für Wärme und Kälte durch Energieeffizienzmaßnahmen erforder-
lich. Daher stellt die Reduzierung des Energieverbrauchs durch eine spar-
same und effiziente Nutzung der Energie, neben dem Ausbau Erneuerba-
rer Energien die zweite Säule der Energiewende dar.5

Außerdem ist die Energieeffizienz über die Energiepolitik hinaus ein
wesentlicher Bestandteil und Bindeglied zur Klimapolitik. Sie ist zur Errei-
chung der – durch das Pariser Klimaabkommen fortgeschriebenen – inter-
nationalen und nationalen Klimaschutz- und Dekarbonisierungsziele un-
verzichtbar. Hierbei hat sich Deutschland Klimaschutzziele gesetzt, die
sich vor allem aus der UN-Klimarahmenkonvention6 und aus EU-Verein-
barungen ergeben.7 Die ambitionierten Ziele der Bundesrepublik sehen
eine Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen um 40 Prozent bis zum
Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 1990 und bis 2050 sogar um 80–95 Prozent
vor.8 Allerdings hat Deutschland seine 2020-Ziele wie viele andere Länder

4 Klimaschutz und Energieeffizienz, BMU (2017), S. 13 ff., 16.
5 Klimaschutz und Energieeffizienz, BMU (2017), S. 23 f.; Zweiter Fortschrittsbe-

richt "Energie der Zukunft" (BMWi), S. 77 ff., 102; Energieeffizienzstrategie 2050,
BMWi, S. 6 f.

6 Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (United
Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), das am 21. März
1994 in Kraft getreten ist.

7 Energieeffizienzstrategie Gebäude (BMWi), S. 4 ff., 9 ff.; Klimaschutz und Energie-
effizienz, BMU (2017), S. 23 f.

8 Energieeffizienzstrategie Gebäude (BMWi), S. 5, 10.
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deutlich verfehlt.9 Dabei sind die beträchtlichen Folgen des Klimawandels
nicht nur erkennbar, sondern nehmen mit fortschreitender Zeit immer
mehr zu, so dass sich das Europäische Parlament am 28. November 2019
dazu veranlasst sah, den Klima- und Umweltnotstand auszurufen.10

Zur Bekämpfung der Bedrohung durch den Klimawandel und zum Er-
reichen der ambitionierten Klimaschutzziele sind neben der Förderung Er-
neuerbarer Energien auch diverse Maßnahmen zur Steigerung der Energie-
effizienz zwingend erforderlich.11

Vor diesem Hintergrund werden in Deutschland bereits eine große An-
zahl an vielfältigen Energieeffizienzmaßnahmen, die im Einklang mit der
Energie- und Klimapolitik der Europäischen Union stehen, auf Bundes-
und Landesebene eingesetzt.12 Hierbei bilden europäische und nationale
ordnungsrechtliche Instrumente zur Steigerung der Energieeffizienz den
Rahmen und legen die Spielregeln fest. Es gibt eine Vielzahl von marktori-
entierten Instrumenten zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Erzie-
lung von Energieeinsparungen beim Endverbraucher. Namentlich handelt
es sich dabei um Instrumente zur Verbesserung der Markttransparenz so-
wie Informations- und Beratungsangebote, die die Nachfrage nach Ener-
gieeffizienz fördern und Marktanreize setzen sollen. Außerdem sollen An-
gebote an Fördermittel den Endenergienutzer zusätzlich motivieren noch
ungenutzte Energieeffizienzpotenziale in ihrem Handlungsfeld und aus ei-
genem Antrieb heraus zu erschließen.13 Energieeffizienzinstrumente wer-
den im Bereich des Gebäudesektors, der Industrie, der energieverbrauchs-
relevanten Produkte, des Verkehrssektors sowie sektorübergreifend einge-
setzt.14 Gesetzlich sind diese Instrumente sowohl im Energierecht als auch
in anderen Rechtsgebieten verankert. Hierbei waren das Energieeinspa-
rungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Er-
neuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) die wichtigsten nationalen

9 Tagesschau: Klimaziele noch klarer verfehlt, über dieses Thema berichtete die Ta-
gesschau am 13. Juni 2018 um 15:00 Uhr, abrufbar unter: https://www.tagesscha
u.de/inland/treibhausgasemissionen-101.html, zuletzt abgerufen am 6. Mai 2020.

10 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. November 2019 zum Kli-
ma- und Umweltnotstand, P9_TA-PROV(2019)0078.

11 Klimaschutz und Energieeffizienz, BMU (2017), S. 13 ff.; Energieeffizienzstrategie
Gebäude (BMWi), S. 6; Falke, ZUR 2020, 115, 117.

12 Energieeffizienzstrategie Gebäude (BMWi), S. 67, 72 ff.
13 Klimaschutz und Energieeffizienz, BMU (2017), S. 23 ff.
14 Energieeffizienzstrategie 2050, BMWi, S. 13 ff.; Zweiter Fortschrittsbericht "Ener-

gie der Zukunft" (BMWi), S. 104 ff.; Wüstemann, Die Vorgaben der Europä-
ischen Union im Bereich der Energieeffizienz, S. 127 ff., 242 ff.

A. Einführung und Problemaufriss

25

https://www.tagesschau.de/inland/treibhausgasemissionen-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/treibhausgasemissionen-101.html


Rechtsgrundlagen zur Steigerung der Energieeffizienz, die im Jahr 2020
durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG)15 ersetzt worden sind.16

Bei alldem kommt dem Gebäudesektor im Hinblick auf die energie-
und klimapolitischen Ziele eine Schlüsselrolle zu. Denn der Gebäudesek-
tor ist verantwortlich für rund 35 Prozent des Endenergieverbrauchs in
Deutschland und der Betrieb von Gebäuden verursacht rund 30 Prozent
der CO2-Emissionen und dementsprechend groß sind hier die Energieeffi-
zienz- und Klimaschutzpotenziale.17

Trotz seiner bisherigen Bemühungen hat der deutsche Gesetzgeber die-
ses erhebliche Potenzial im Gebäudebereich bei weitem nicht ausschöpfen
können. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Instrumente zur Steige-
rung der Energieeffizienz angefangen von der unzureichenden Finanzie-
rung der Energieeffizienzmaßnahmen über rechtliche Hindernisse bis hin
zu ihrer zum Teil mangelhaften Effektivität durch eine Vielzahl von Unzu-
länglichkeiten geprägt sind.18

Obschon bei Neubauten große Fortschritte im Hinblick auf die Energie-
effizienz verzeichnet werden konnten, besteht bei Bestandsgebäuden ein
erheblicher Nachholbedarf, so dass hier ein hohes Energieeffizienz- bzw.
Energieeinsparpotenzial weiterhin besteht, zumal circa zwei Drittel der
Gebäude aus einer Zeit stammen, in der es keine Wärmeschutzverordnung
gab und damit keine Vorgaben in Bezug die Energieeffizienz existierten.19

Die Erschließung der Energieeffizienzpotenziale bei Bestandsgebäuden
stellt sich aufgrund der langen Investitionszyklen und der hohen Kapital-

15 Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) wurde am 13. August 2020 im Bundesgesetz-
blatt verkündet.

16 Klinski, Klimaschutzkonzepte im Gebäudebereich (2013), S. 314 ff.; Gesetzent-
wurf der Bundesregierung vom 28.05.2019, Gesetz zur Vereinheitlichung des En-
ergieeinsparrechts für Gebäude, S. 1, 2 ff.; Kaßler, ZWE 2020, 58, 59 ff.; Lübbe-
Wolff, NVwZ 2001, 481, 482 ff., 490.

17 Energieeffizienz in Zahlen (2019), BMWi, S. 59; Klimaschutz in Zahlen: der Sek-
tor Gebäude (2019), BMWi; Zweiter Fortschrittsbericht "Energie der Zukunft"
(BMWi), S. 105 f.; Energiesparende Gebäude, Umweltbundesamt (UBA), Stand:
18.11.2019, abrufbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-ene
rgie/energiesparen/energiesparende-gebaeude#eigentuemer, zuletzt abgerufen am
6. Mai 2020.

18 Klinski, Klimaschutzkonzepte im Gebäudebereich (2013), S. 19, 20 f.; Gsell/Sieg-
mund NZM 2019, 489, 490.

19 Die Verordnung über einen energiesparenden Wärmeschutz bei Gebäuden, die
sogenannte Wärmeschutzverordnung (WärmeschutzV) trat erstmals am 1. No-
vember 1977 in Kraft; Klimaschutz und Energieeffizienz, BMU (2017), S. 27 f.
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intensität sowie sozialer und rechtlicher Hindernisse als eine große He-
rausforderung dar.20

Zielsetzung

Diese Arbeit befasst sich mit der Energieeffizienz im Gebäudesektor, der
über ein besonders hohes Energieeffizienz- und Energieeinsparpotenzial
verfügt. Dabei beschränkt sich die Untersuchung auf die Wohngebäude im
Bestand, die mit einem Anteil von 64 Prozent hauptverantwortlich für den
Gebäudeenergieverbrauch sind.21

Auf diesem Anwendungsgebiet verdienen die privatrechtlichen Instru-
mente zur Steigerung der Endenergieeffizienz – also der Energieeffizienz
auf der Nachfrageseite – eine besondere Aufmerksamkeit.22 In der rechts-
wissenschaftlichen Literatur fehlt es bislang an einer geordneten und syste-
matischen Darstellung und eingehenden Bewertung von privatrechtlichen
Instrumenten zur Endenergieeffizienzsteigerung im Gebäudesektor. Dabei
verfügen diese Instrumente wegen ihrer privatrechtlichen Natur über ein
besonders hohes Endenergieeffizienz- und Endenergieeinsparpotenzial,
weil sie sich direkt an den Endverbraucher richten, der die effiziente Nut-
zung der Energie beeinflussen kann. Es wird öfters verkannt, dass Endener-
gieeffizienzinstrumente nicht nur im öffentlichen Energierecht, sondern
auch im Zivilrecht vorhanden sind.23 Insbesondere wird in der Literatur
nur ein Bruchteil von den die Steigerung der Endenergieeffizienz hindern-
den Rechtsproblemen, die auf den Konflikt zwischen dem Energierecht
und dem Zivilrecht zurückzuführen sind, behandelt.24 Zudem sind die
vorhandenen Darstellungen und Lösungsansätze in diesem Zusammen-
hang wegen den ständigen Novellierungen der einschlägigen Rechtsvor-
schriften und wegen Rechtsfortbildungen teilweise überholt.25

B.

20 Klinski, Klimaschutzkonzepte im Gebäudebereich (2013), S. 19 f.
21 Dena-GEBÄUDEREPORT KOMPAKT 2019, S. 10.
22 Schomerus/Sanden, Rechtliche Konzepte für eine effizientere Energienutzung,

S. 16; Walker, Klimaschutz in föderalen Mehrebenensystemen, S. 29; Pehnt, in:
Energieeffizienz, S. 3.

23 Lübbe-Wolff, NVwZ 2001, 481, 490.
24 ZB Moser, Klimaschutz durch die Energieeinsparverordnung, S. 171 ff.; Halama,

Rechtsprobleme der Energieeffizienz am Beispiel der Gebäudesanierung,
S. 319 ff.

25 ZB Gesetz zur Ergänzung der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Miet-
beginn und zur Anpassung der Regelungen über die Modernisierung der Mietsa-
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Die aufgezeigten Forschungslücken sollen mit der vorliegenden Unter-
suchung geschlossen werden. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die
Frage, inwieweit die nationale rechtliche Steuerung durch privatrechtliche
Instrumente geeignet ist, das energie- und klimapolitische Ziel der Enden-
ergieeffizienzsteigerung zu unterstützen bzw. zu erreichen und welche
rechtlichen Lösungsansätze sich anbieten, um Hindernissen auf dem Weg
zur Zielerreichung adäquat begegnen zu können.

Es erfolgt eine vertiefte und systematische rechtliche Auseinander-
setzung mit den privatrechtlichen Instrumenten, die unmittelbar oder mit-
telbar auf die Steigerung der Endenergieeffizienz im Wohngebäudebe-
stand abzielen.

Namentlich handelt es sich dabei in erster Linie um mietrechtliche Ins-
trumente. Diese treffen Regelungen zu Mietwohnungen, die rund 58 Pro-
zent des Wohngebäudebestands ausmachen und damit einen breiten An-
wendungsbereich für die Umsetzung von Endenergieeffizienzpotenzialen
öffnen.26 Das private Nachbarrecht ist ein weiterer Bereich, der für die En-
denergieeffizienzsteigerung sehr bedeutend ist. Hierbei wird es darum ge-
hen, ob das private Nachbarrecht rechtliche Probleme im Zusammenhang
mit der Umsetzung von grenzüberschreitenden Endenergieeffizienzmaß-
nahmen in Gestalt der Wärmedämmung an der Gebäudeaußenwand bzw.
Nachbarwand lösen kann.

Gang der Untersuchung

Nachdem einleitenden ersten Kapitel erfolgt im zweiten Kapitel zunächst
eine Begriffsbestimmung, um den konkreten Gegenstand der Untersu-
chung klarzustellen. Dem folgen eine Systematisierung des Untersu-
chungsgegenstandes und die Erörterung des methodischen Rahmens der
Arbeit. Zu diesem Zweck werden im Rahmen einer Bestandsanalyse die
für die Endenergieeffizienzsteigerung relevanten Instrumententypen und
Grundlagen dargestellt und bewertet. Anschließend werden geeignete Be-
wertungskriterien für die Beurteilung der privatrechtlichen Endenergieef-
fizienzinstrumente ausgewählt, dargestellt und analysiert.

C.

che (Mietrechtsanpassungsgesetz – MietAnpG), das am 1. Januar 2019 in Kraft
getreten ist.

26 Statistisches Bundesamt (Veröffentlichungsdatum 2019), abrufbar unter: https://d
e.statista.com/statistik/daten/studie/237719/umfrage/verteilung-der-haushalte-in-d
eutschland-nach-miete-und-eigentum/, zuletzt abgerufen am 6. Mai 2020.
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Im dritten Kapitel werden die mietrechtlichen Rahmenbedingungen
für die Steigerung der Endenergieeffizienz dargestellt, erläutert und bewer-
tet.

Dem schließt sich das vierte Kapitel an, das sich mit dem ersten
Schwerpunkt der Arbeit, nämlich den mietrechtlichen Instrumenten zur
Endenergieeffizienzsteigerung befasst. Diese werden identifiziert, erörtert
und sodann am Maßstab der ausgewählten Bewertungskriterien auf ihre
Leistungsfähigkeit überprüft. Hierbei wird herausgearbeitet, inwiefern das
jeweilige Instrument die Steigerung der Endenergieeffizienz fördert oder
hindert. Sollte Optimierungsbedarf bestehen, sind am Ende der Beurtei-
lung des jeweiligen Instruments entsprechende Verbesserungsvorschläge
zu machen.

Das fünfte Kapitel hat die nachbarrechtliche Duldungspflicht als Ins-
trument zur Steigerung der Endenergieeffizienz zum Gegenstand, die den
zweiten Schwerpunkt der Arbeit bildet. Dazu wird zunächst durch Darstel-
lung der Konfliktsituation in die Problemstellung eingeführt und die
rechtliche Ausgangslage für eine Konfliktlösung geschildert. Danach wird
untersucht, ob auf Landes- oder Bundesebene nachbarrechtliche Dul-
dungsregelungen zum Abbau von rechtlichen Hindernissen für Endener-
gieeffizienzmaßnahmen in unterschiedlichen Überbausituationen existie-
ren. Fehlt es an solchen rechtlichen Instrumenten oder sind diese unzu-
länglich, werden Optimierungsvorschläge gemacht.

Im Abschließenden sechsten Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit
in Thesen zusammengefasst.
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Begriffsbestimmung und der systematische
und methodische Rahmen des
Untersuchungsgegenstandes

Begriffserklärung

Zur besseren Verständlichkeit der Endenergieeffizienz und ihrer Bedeu-
tung werden im Folgenden die Begriffe der Endenergie, der Energieeinspa-
rung und der Energieeffizienz sowie der Endenergieeffizienz in ihrem Ge-
samtkontext erläutert.

Einordnung der Endenergie

Bei der End-, Primär- und Nutzenergie handelt es sich um technische Be-
grifflichkeiten aus dem Energieeinsparrecht (insbesondere Gebäudeener-
giegesetz (GEG), ehemals Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und Energie-
einsparverordnung (EnEV)). Die Nutzenergie ist danach diejenige Energie-
menge, die der Endverbraucher – also damit insbesondere der Mieter – am
Verbrauchsort für eine bestimmte Energiedienstleistung, etwa für Raum-
wärme oder Warmwasser benötigt. Dagegen werden Verluste bei der Um-
wandlung von Energie, also die Umwandlungsverluste der Anlagentechnik
(zB Heizkessel) und des Verteilungssystems (zB Leitungssystem der Zen-
tralheizung) nicht von der Nutzenergie erfasst. Ebenso wenig ist die zum
Betreiben der Anlagentechnik erforderliche Hilfsenergie Gegenstand der
Nutzenergie.27

Die Endenergie meint hingegen die zur Deckung der Nutzenergie und
der Verluste der Anlagentechnik bei der Übergabe, Verteilung, Speiche-
rung und Erzeugung von Wärme im Gebäude erforderliche Energiemen-
ge, die der Anlagentechnik des Gebäudes, also für die Heizungsanlage,
raumlufttechnische Anlage und für die Warmwasserbereitungsanlage zur
Verfügung gestellt wird. Die Endenergie ist also ein weiter Begriff, der ne-
ben der Nutzenergie auch den Energiebedarf zum Ausgleich von Anlagen-
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27 BT-Drs. 17/10485, S. 19; Schmidt-Futterer/Eisenschmid, 14. Aufl. 2019, BGB
§ 555b Rn. 16; Klinski, WuM 2012, 354, 356.
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